
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 154/06 
 
 

Betreff: 
 

Ausbau der Zollernstraße von Bergstraße bis Servatiistraße 
I. Abwägung und Abwägungsbeschluss zu den Eingaben der 
Anlieger 
II. Festlegung des Ausbauprogramms 
Ausbau zweier Gehwegabschnitte im Bereich der Bergstraße 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bauausschuss 27.04.2006 Berichterstattung 

durch: 
Herrn Dr. Kratzsch 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
5301 Öffentliche Verkehrsflächen 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnah-

me 
 
 

94.000,00 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 
(Zuschüs-

se/Beiträge) 

 

63.000,00 € 

Eigenanteil 
 
 
 
 

31.000,00 € 

Jährliche Folge-
kosten 
 

 keine 
 

     € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzie-
rung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, 
Risiken, 
über- und außerplanmäßige 
Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvor-
schläge) 
siehe Ziffer       der 
Begründung 

 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt 53014-411 und 53014-810 in Höhe von 80.000,00 € und 
30.000,00 € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 

      
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 154/06 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
I. Abwägung und Abwägungsbeschluss zu den eingegangenen Anre-

gungen und Bedenken des Ausbau der Zollernstraße von Bergstraße 
bis Servatiistraße 

 
Die Offenlage der Ausbauplanung zum Ausbau der Zollernstraße von Bergstraße 
bis Servatiistraße fand in der Zeit vom 20. März bis 4. April 2006 in den Räumen 
des Fachbereiches 5 statt. Während der Offenlage sind nachfolgende Eingaben 
seitens der Anlieger eingegangen: 
 
1. Eingabe von fast allen betroffenen Anliegern der Zollernstraße und 

Servatiistraße 
 
siehe beigefügte Unterschriftenliste der Eingabe, Anlage 1 
 
Kurzform der Eingabe: 
 
a) Die Zollernstraße ist eine reine Wohnstraße. Sie ist kaum einer Belastung 

ausgesetzt. 
 
b) Eine Verkehrsberuhigung war auch in der Vergangenheit nicht nötig. Die 

Straße wird nur von Anliegern genutzt. 
 
c) Die Mängel an der Asphaltdecke sind auf Aufbrüche von Kanalbaumaßnah-

men zurückzuführen. 
 
d) Die Ausbaukosten für die neue Straße würden für fast alle Anwohner eine 

erhebliche Belastung darstellen. 
 
e) Viele Anwohner haben in eigener Regie den Gehweg ausgebaut. 
 
Abwägung: 
 
zu a und b: 
 
Die Zollernstraße von Bergstraße bis Servatiistraße ist aufgrund ihrer Verkehrs-
bedeutung und ihrer Lage im Straßennetz als reine Anliegerstraße einzustufen. 
Sie befindet sich im Bereich einer Tempo-30-Zone. Nach einem Ausbau wird an 
dieser Situation nichts verändert. Somit wird den Wünschen der Anlieger ent-
sprochen. 
 
zu c, d und e: 
 
Die Stadt Rheine hat 1978 den Abschnitt der Zollernstraße von Bergstraße bis 
Servatiistraße von der Siedlungsgesellschaft Altenrheine nach vorheriger Unter-
haltung entsprechend der Stadt Rheine übernommen. Die Fahrbahn war zu die-
sem Zeitpunkt hergestellt. Inzwischen ist die Fahrbahn abgängig und erneue-
rungsbedürftig. Die Gehwege sind bis auf wenige Quadratmeter befestigt, aller-
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dings in unterschiedlicher Qualität und Ausführung. Sie sind ebenfalls erneue-
rungsbedürftig. Aufgrund des schlechten Zustands ist die Straßenbaumaßnahme 
eine Erneuerungsmaßnahme im Sinne des Kommunalabgabengesetzes mit 70% 
Kostenbeteiligung der Anlieger. 
 
Der Bau- und Betriebsausschuss hat im Rahmen der Fortschreibung der Prioritä-
tenliste für den Ausbau von Stadtstraßen, den Ausbau der Zollernstraße für 2006 
beschlossen (Vorlage 404/05 vom 1.09.05). 
 
Anlass dieser Erneuerung ist die Kanalwechslung in der Zollernstraße. Diese ist 
zwingend erforderlich, weil der Kanal stellenweise schon einbricht. Eine Verschie-
bung ist daher nicht möglich.  
 
Wie die Untersuchung des heutigen Aufbaus ergeben hat, ist die Asphaltschicht 
nur 4 bis 5 cm stark. Danach erfolgt eine Auffüllung mit Schlacke und Bauschutt. 
Dieser Bauschutt hat eine Kantenlänge bis zu 20 cm. Außerdem ist der vorhan-
dene Asphalt teerhaltig, sodass er einer ordnungsgemäßen Entsor-
gung/Verwertung zugeführt werden muss. Die Teerhaltigkeit beinhaltet eine po-
lyaromatische Kohlenwasserstoffbelastung (PAK). Es macht aufgrund der vor-
handenen PAK-Belastung im Asphalt keinen Sinn, nur im Bereich der Kanalbau-
grube den Asphalt auszutauschen, denn dadurch hätte man rechts und links der 
Baugrube immer noch eine Belastung in der Oberfläche. Bei einer späteren Un-
terhaltungs- bzw. Erneuerungsmaßnahme führt dies zwangsläufig zu einem 
Mehraufwand. 
Außerdem ist eine Wiederherstellung der Straße nur für den Bereich der Kanal-
baugrube schon aufgrund der großen Kantenlänge des Schotters und des Bau-
schuttes von bis zu 20 cm kaum möglich. Erfahrungen aus der Vergangenheit für 
den Bereich der Kanalbaumaßnahmen haben gezeigt, dass eine ursprüngliche 
Wiederherstellung nur der Baugrubenbreite der Straße nicht möglich war, weil 
die großen Kantenlängen des Unterbaues bei einer Auskofferung zu Hohlräumen 
führen. Letztendlich wurde dann die gesamte Straße auf Kosten des Kanals er-
neuert. Hier wurden dann nicht die direkten Anlieger belastet, sondern die Soli-
dargemeinschaft der Kanalbenutzer.  
Die von den Anliegern festgestellten Mängel an den Aufbrüchen in der Fahrbahn 
belegen, dass die Aufbrüche aufgrund der oben beschriebenen Situation nur un-
zureichend wiederhergestellt werden können. 
Die Gehwege sind bis auf wenige Quadratmeter befestigt, allerdings in unter-
schiedlicher Qualität und Ausführung. Sie sind ebenfalls erneuerungsbedürftig. 
Bei der Auskofferung der Fahrbahn ist mit Absackungen im Bereich der Bord-
steinführung zu rechnen, weil hier die Bordsteine früher nicht in Beton versetzt 
wurden.  
Die Beleuchtung ist ebenfalls völlig unzureichend und entspricht nicht dem heuti-
gen Standard.  
Um allerdings die Kosten für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, wird 
ein Teil der neuen Straße vom Kanalbau in Abhängigkeit der Kanalbaugrube mit 
finanziert, was zu einer Entlastung der Anlieger führt. Daher macht es auch Sinn 
die Straßenerneuerung gleichzeitig mit dem Kanalbau durchzuführen. 
Dem Wunsch der Anlieger nach nur der Herstellung der Kanalbaugrube kann so-
mit nicht entsprochen werden.  
 
2. Eingaben von Anliegern, Anlagen 2 – 10 
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Kurzform der Eingaben: 
 
Alle unter Punkt 2 aufgeführten Anlieger nannten Teile oder alle Bedenken und 
Anregungen, wie sie schon unter Punkt I behandelt wurden. Siehe Abwägung zu 
I. 
 
II. Festlegung des Ausbauprogramms für die Zollernstraße von Berg-

straße bis Servatiistraße 
 
Folgende Teileinrichtungen werden neu hergestellt: 
 
a) Fahrbahn in Asphalt mit Unterbau 
b) Straßenentwässerung mit Anschluss an die Kanalisation 
c) Gehwege mit Unterbau  
d) Elektrische Straßenbeleuchtung 
 
Ausbau zweier Gehwegabschnitte im Bereich der Bergstraße 
 
Die Anlieger der Bergstraße haben in Eigenleistung bis auf wenige Quadratmeter 
die Gehwege selbst befestigt. Die Restflächen – ca. 48 m² – sollten im Zuge der 
Maßnahme Zollernstraße mit ausgeschrieben werden. Eine Umlage auf die Anlie-
ger ist nicht umlagefähig. Im Zuge der Baumaßnahme Zollernstr. werden die 
Restflächen an der Bergstr. mit Pflasterplatten hergestellt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Schreiben der betroffenen Anlieger 
Anlage 2: Einspruchsschreiben Paul Freckmann 
Anlage 3: Einspruchsschreiben Albert Hopster 
Anlage 4: Widerspruchsschreiben Familie Kauerz 
Anlage 5: Widerspruchsschreiben Ellen u. Franz-Hermann Voß 
Anlage 6: Widerspruchsschreiben Christiane u. Hans-Rudolf Rasche 
Anlage 7: Widerspruchsschreiben Maria Kauerz 
Anlage 8: Widerspruchsschreiben Jantina Rosetti 
Anlage 9: Widerspruchsschreiben Anlieger N.N. (Name der Verwaltung bekannt) 
Anlage 10: Vermerk Ausbau Zollernstraße  
Anlage 11: Lageplan Umbau Zollernstraße 
 
 


